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EIN PARADIGMATISCHES BEISPIEL 

Vorbemerkungen zum "Experiment Bremen" 

Es mag auf den ersten Blick etwas unmotiviert erscheinen, an das Ende eines ohne­
hin theorielastigen Buches eine Fallstudie anzufugen, in der ein detaillierter 
Eindruck von den Problemen einer Reformuniversität gegeben wird. Die aus­
schließliche Konzentration auf die Universität Bremen (erwägenswert wären 
als Beispiele auch dje Universitäten Roskilde, Osnabrüclc oder Konstanz gewesen) 
gründet sich auf die 1 atsache, daß trotz aller Radikalität der Problemlage im vor­
liegenden Fall, sowie trotz der extremen Positionen, in deren Lichte sich Bremen 
entweder als wissenschaftliche Katastrophe oder letzter verbliebener Hoffnungs­
schimmer nach den durch die Studentenbewegung provozierten Reformen darstellt, 
mehrere Faktoren das Beispiel zu einem paradigmatischen Lehrfall werden lassen; 
denn die Faktoren, die in den vorangegangenen theoretischen Beiträgen themati­
siert wurden, präsentieren sich hier in seltener Explizitheit: 
1.) die Funktion der Wissenschaftstheorie, 
2.) eine sogar vertraglich sanktionierte Finalisierung, 
3.) die Absenz jener beiden Problemfelder in den politischen Kontroversen, 

innerhalb derer die politischen Interessen die Probleme der Universität kaum 
tangieren (s. Franzbachs Bericht). 

Bezüglich der ersten beiden Punkte läßt sich aus dem Bremer Fall wohl einiges 
lernen; der letztere wird allem Anschein nach die Ursache für ein sich abzeich­
nendes Scheitern jenes Reformversuches bergen. 

zu 1.) 
In einer Kontroverse mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurden seitens 
der Bremer Universität wohl erstmals in der neueren Universitätsgeschichte 
wissenschaftstheoretische Thesen zur Rechtfertigung einer bestimmten For­
schungs- und Personalpolitik angefuhrt. Obwohl die Chance einer sich daran an­
knüpfenden Grundsatzdiskussion, die erst mit der Finalisierungsdebatte nach­
geholt wurde, vertan ist, seien die Thesen hier aufgeführt, da auf der Folie der 
vorliegenden Beiträge einerseits eine gewisse theoretische Insuffizienz, anderer­
seits aber die Berechtigung eines Rekurses auf diese Ebene zu Rechtfert@ung 
universitätspolitischer Ziele offenkundig wird: 

.. 1. Die intendierte Parteinahme der Universität Bremen als einer gesellschafts­
kritischen Institution für den gesellschaftlichen Fortschritt auf der Seite der 
Unterprivilegierten, also entsprechend den "Forderungen der DGB zur Hoch­
schulreform" fur die Interessen der Arbeitnehmer, sieht sich mit der Forderung 
nach .. Wissenschaftspluralismus" , Wertfreiheit und Unparteilichkeit von Wissen­
schaft konfrontiert. 

2. Wissenschaftliche Arbeit an sich, auch die des einzelnen Wissenschaftlers, ist 
wesensgemäß "pluralistisch", insofern sie nur wissenschaftlich ist als Ausein-
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andersetzung mit Kritik und Gegenposition, als Infragestellen der eigenen Me. 
thode und Ergebnisse. In diesem Sinne würde der Vorwurf mangelnden Plu. 
ralismus" die wissenschaftliche Qualität und Qualifikation der betreffe~den 
Wissenschaftler und Wissenschaftsinstitution (Hochschule) bestreiten. 

3. Auf der Ebene der Erkenntnistheorie, auf der verschiedene Konzepte von 
dem Begriff der Wissenschaft und deren maßgebenden Wahrheits- und Relevanz. 
ansprüchen konkurrieren, ist der "wissenschaftliche Pluralismus" nur eine Wissen­
schaftsrichtung, auch kritischer Rationalismus oder (Neo-) Positivismus genannt. 
der prinzipiell alle Meinungen nur für falsifizierbare. nicht verifizierbare Hypo. 
thesen hält und damit ein . einhe.itliche~ Wahrheibbiterium ablehnt - entgegen 
einer WissenschaftskonzeptIon, die an cmem Wahrhclhampruch der Wi~scnM:hafl 
festhält (wie etwa marxi\tische Wi~senschaftler) . 

4. Wenn nun im Namen des Wissenschafhplurahsmus diejenige Wissenschafts­
konzeption, die einen (historisch veränderbaren) Wahrheitsanspruch formuliert, 
als nicht-pluralistisch und damit nicht-wissenschaftlich denunziert und auszu­
schalten versucht wird, so wird "Wissenschaftspluralismu~" zum gesellschaft. 
lichen Kampfbegriff etwa gegen Marxisten umfunktioniert. indem der Inhalt 
der erkenntnistheoretischen Pluralismuskonzeption mit dem wissenschaftspol~ 
tischen, organisatorischen Pluralismusbegriff in eins gesetzt wird - gleichbedeu­
tend mit der unzulässigen wissenschaftspolitisch-organisatorischen Verabsolu­
tierung eines bestimmten Wissenschaftsbegriffs. 

5. Demgegenüber dürfen sich eine demokratisch·freiheitliche Gesellschaft, ihre 
politischen Instanzen und öffentlichen Institutionen (wie die Hochschulen) nicht 
mit einer bestimmten Wissenschaft~theorie identifizieren. weil keine dieser Theo­
rien über den erkenntnistheoretischen Streit erhaben ist und "neutral" enlsche~ 
den kann. Als wissenschafhpolitische, organisatorische Forderung verlangt Wissen­
schaftspluralismus die Nichtidentifikation politischer, institutioneller Macht -
auch der Hochschulen - mit den unterschiedlichen Wissen schafts theorien, so daß 
vielmehr alle erkentnistheoretischen Wissenschafhkonzeptionen, auch die einer 
Minderheit, toleriert und gefördert werden. 

6. Wissenschaftspluralismus in diesem organisatorbchen Siune ist nicht eine 
Angelegenheit des einzelnen Wissenschaftlers. der ohne eigene Position nichl 
denkbar ist, sondern hat notwendig eine soziale Dimension und ist nur durch 
entsprechende soziale, institutionelle Vorkehrungen zu gewährleisten. wie Wett· 
bewerb und die Garantie freier Diskussion. 

7. Die politische Macht in den und über die (öffentlichen) Wissenschaftsinstitll­
tionen darf nicht einer bestimmten Wissenschaftskonzeption ausgeliefert werden, 
sie darf weder im Bündnis mit einem pluralistischen Wissenschaftsbegriff eine auf 
ein Wahrheitskriterium orientierte Wissenschaftstheorie von der Hochschule 
ausschließen noch im Bündnis mit einer einen Wahrheitsanspruch erhebenden 
Theorie, deren Kritik und FalsiflZierung auch durch prinzipiell andere, pluralisti­
sche Theorien an eben dieser Hochschule verhindern. Da Bewährung in wissen­
schaftlicher Kritik nur vermittels eines aus dem aktiven Forschungsprozeß ge­
führten wissenschaftlichen Gesprächs möglich wird, genügt nicht die in der indivi­
duellen Qualifikation des Wissenschaftlers enthaltene Kenntnis der unterschied­
lichen Konzepte aus seinem Fachgebiet; vielmehr müssen alle (relevanten) wissen· 
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schaftJichen Richtungen durch eigene aktive Vertreter an der Hochschule ver­
treten sein und muß durch eine freiheitliche demokratische Organisiation der 
Hochschule institutionell voQtesorgt werden. daß für alle vertretenen Wissen­
schaftsrichturwen. gerade auch für die Minderheiten, sowohl wirksame Toleranz 
seitens der Herrrschaftsinstanzen in der und über die Institution als auch eine 
effektive Beteiligung an dieser Henschaft gewährleistet werden. 

8. Allerdings kann infolge der zunehmenden Ausdehnung und Komplexität des 
wissenschaftlichen Arbeitsgebiets, einschließlich der materiellen und organisa­
torischen Voraussetzungen von Wissenschaft, die Gesamtheit der Pluralität aller 
wissenschaftlichen Ansätze und Methoden nicht mehr an einer einzelnen Hoch­
schule vertreten sein; zwangsläufig konstituiert die einzelne Hochschule - be­
wußt oder unbewußt - spezifische Lehr- und Forschungsschwerpunkte. Da eine 
bestimmte wissenschaftliche Theorie auch jeweils einen eigenen spezifischen 
Gegenstandsbereich begründet, der von dem anderer Theorien verschieden sein 
kann. und somit bestimmten Gegenstandsbereichen wissenschaftlicher Arbeit 
auch bestimmte wissenschaftliche Theorien adäquat sind, kann solche Schwer­
punktbildung auch zu Schwerpunkten der Entfaltung bestimmter wissenschaft­
licher Ansätze und Methoden an der einzelnen Hochschule führen. Demgegen­
über fordert ein organisatorisch-politisch verstandener Wissenschaftspluralismus 
die Vertretung aller der für den jeweiligen Schwerpunkt relevanten verschiedenen 
wissenschaftlichen Ansätze und Methoden. 

9. Im Sinne solcher Schwerpunktbildung ist die konstitutive Entscheidung der 
Universität Bremen für eine gesellschaftSWissenschaftliehe Orientierung aller 
Forschung und Lehre zu verstehen: Lehre und Forschung der Universität Bremen 
haben zum Schwerpunkt wissenschaftliche Arbeit unter dem besonderen Aspekt 
der Einbeziehung der gesellschaftlichen Verwendung und Verwertbarkeit von 
Wissenschaft, der Funktion von Wissenschaft für die gesellschaftliche Entwick­
lung .- diese gesellschaftskritische Orientierung enthält die Parteinahme für den 
gesellschaftlichen Fortschritt auf der Seite der Unterprivilegierten. für die Inter­
essen der Arbeitnehmer. Damit werden zwar in der Tat nicht-gesellschaftskriti­
sche (insoweit a-kritische) wissenschaftliche Ansätze und Theorien als hier nicht 
relevant aus dem Bremer Schwerpunkt ausgeschlossen, nicht aber die - vom 
erkenntnistheoretischen Standpunkt - prinzipiell gegensätzlichen Wissenschafts­
konzeptionen mit ihren sich gegenseitig ausschließenden Wahrheits- und Rele­
vanzanspfÜchen. Im übrigen darf schon wegen der insoweit nicht hinreichenden 
Legitimation von Wissenschaft allgemein nicht die wissenschaftspolitische Ein­
schätzung und Bestimmung dessen, was denn nun eigentlich "die Interessen 
der Arbeitnehmer" bedeuten und erfordern, seitens einer bestimmten Wissen­
schaftsrichtung im Bündnis mit der Herrschaft in der und über die Universität 
zum allgemeinverbindlichen Maßstab erhoben werden. 

10. Die gesellschaftskritische Orientierung von Forschung und Lehre an der Uni­
versität Bremen und die implizierte "Parteilichkeit" und "Wertgebundenheit" 
von Wissenschaft - genauer: die implizierte Anerkennung der "Parteilichkeit" 
und "Wertgebundenheit" von Wissenschaft - enthalten keine Entscheidung im 
sog. Werturteilsstreit zwischen den erkenntnistheoretisch entgegengesetzten 
Wissenschaftskonzeptionen. Denn längst wird eine unbedingte Wertfreiheit 
und Unparteilichkeit der Wissenschaft (selbst Werte im übrigen!) nicht mehr 
vertreten; strittig sind vielmehr die Möglichkeit einer Trennung in "rein wissen-



338 C. Hubig 

schaftliehe" Werte und - bei jeder wissenschaftlichen Arbeit unvermeidbare -
"außerwissenschaftliche" Werte sowie der Versuch, solche "außerwissenschaft­
lichen" Werte in Annäherung an ein anzustrebendes Ideal aus der Wahrheits­
frage auszuschalten. Gerade auch die Vertreter einer wissenschaftstheoretischen 
Trennung beider Aspekte aber anerkennen die (nach ihrer Ansicht eben not­
wendig "außerwissenschaftlich" bedingte) Parteilichkeit und Wertgebundenheit 
jedes Wissenschaftlers: "Wir können dem Wissenschaftler nicht seine Parteilich­
keit rauben, ohne ihm auch seine Menschlichkeit zu rauben, . .. ohne ihn ah 
Menschen und als Wissenschaftler zu zerstören" (Popper). 

1 I. In innerem Zusammenhang mit der gesellschaftskritischcn Orientierung 
von Lehre und Forschung müssen die Reformstrukturen dcs wissen'chaftlichcn 
Arbeitsprozesses an der Universität Bremen gesehen werden, die in Reflcxion 
der gesellschaftlichen Verwertungsbedingungen von Wissenschaft - zwecks 
direkter Verknüpfung mit den sozialen Voraussetzungen wissenschaftlichen 
Arbeitens - eine gleichberechtigte Beteiligung der drei unterschiedlichen Funk­
tionsgruppen (Hochschullehrer, Studenten, Dienstleister) organisieren. Daher 
sind auch die Bereitschaft zur wenigstens grundsätzlichen Anerkennung die!ICr 
Reformstrukturen wie auch die damit verbundene Kooperationsbcrcihchaft 
notwendiger- und legitimerweise relevante Kriterien. wenn es um die Berufung 
von Wissensehaftlern an die Univeuität Bremen geht. 

(Steinberg, in: DFG - Mitteilungen 3/1974) 
Wie der nachfolgende Bericht zeigen wird, spielten die~e The,en in der po­

litischen Diskussion, obwohl hervorragend für eine solche geeignet, kaum eine 
Rolle. 

zu 2.) 
Die Finalisieru~ der Wissenschaft wurde in Bremen aufgrund mangelnder theore­
tischer Fundierung zeitweise entstellend inszeniert und hätte somit das gesamte 
Konzept leicht zum abschreckenden Zerrbild verkommen lassen können. Gegen 
die in Bremen betriebene F i n a I i sie run g der M a t h e m a t i k z.B. 
richtet sich der Beitrag Hans Posers in: Hübner et al. (Hg.), 1976, aus dem die 
Differenz solcherlei ,,Finalisierung" zum KOlUept einer zweckgemäßen Aus­
differenZierung der Wissenschaften, wie es die Starnberger Arbeit!gruppe vor­
schlägt, ersichtlich wird. Die seriösen Aspekte einer Ausrichtung von hinreichend 
entwickelten Disziplinen auf Zwecke, und insbesondere die umgekehrte Ent­
wicklung einer Befruchtung der Wissenschaft durch externe Faktoren sollte an 
der Brmer Universität durch bestimmte Olganisationsformen begünst~t sowie 
durch einen Kooperationsvertrag inhaltlich gefördert werden. 

Erstere sahen vor, daß 
"- volle Transparenz der Universität, besonders für ihre Angehörigen; 

- Kontrolle der Forschung durch die Universität; 
- Bekämpfung der kooperationshemmenden Konkurrenz der Hochschullehrer; 
- Auslesekriterien der Hochschullehrer in einer kritischen Univer,ität" 

(von der Vring) 
konstituiert werden sollten auf der Basi~ eines allgemeinen wissenschaftstheore­
tischen Konzept., da, jedoch bald von "rein" politischen Argumentationen 
überrollt wurde. Reprä~ntativ rur die inhaltliche Ebene ist ein Koopcration~­
vertrag mit der Bremer Arbeiterkammer: 
Die Universität verpflichtet ,ich durch Forschung und Lehre, die Arbciterkarnmer 
bei der Wahrnehmung und Förderung von Arbeitnehmerintcresscn ergänzend zu 
unterstützen." ,,Die Arbeiterkammer verpflichtet sich, die aus ihrer praxisbezoge-
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Den Arbeit sich ergebend ne Erfahrungen an die Universität heranzutragen und 
die EJgebnisse von Forschung und Lehre der Arbeitnehmerschaft zu vermit­
teln." (§ § 3 u. 4 des Vertrages) 

Wesentlich ist hier nicht so sehr die Tatsache jener Finalisierung als die 
Tatsache ihrer Offenlegung. Konstanz und OsnabfÜck hatten inzwischen ähn­
liche Projekte abgeschlossen resp. avisiert. 

zu 3.) 
Der Parteienhader richtet sich, genausowenig wie in den Wissenschaftsdeballen 
im Bundestag, stärker auf die DUlchsctzung der Eigeninteressen als auf Probleme, 
die seinem Gegenstand inhärent waren. Insofern ist Wissenschaft durch den 
externen Einfluß auf ihre Strukturierung, ihre Finanzierung und personelle Au:r 
st.1ttung in einer Weisc politisiert, daß ein Hinweis auf oder die Offenlegung von 
Finalisierungen weniger "politisierend" wirkt als das Freihalten eines theoreti­
schen Vakuums, in das die herrschenden Interesssen um so leichter hineinstoßen 
können. Daß Soziologie beispielsweise dialogisch mit ihrem Gegenstandsbereich 
kooperieren muß, wie es der Kooperationsvertrag vorsieht, ist nicht bloß ein ex­
ternes Interessenprivileg, 9Jndern in der Struktur jener Wissenschaft, wie es in den 
vora~egangenen Beiträgen deutlich wurde, notwendig angelegt. Hier eine ,,Frei­
heit von ...... zu postulieren, hieße, sich den Weg einer "Freiheit zu ... " zu ver­
bauen. 


